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§ 34 T-TG Zuordnung der Beiträge
 T-TG - Tourismusgesetz 2006, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.07.2025

1. (1)Beiträge sind für jenen Tourismusverband zu erheben, in dessen Gebiet sich eine Betriebsstätte im Sinn der

§§ 29 und 30 der Bundesabgabenordnung oder das vermietete, verpachtete oder verleaste Objekt befindet, in der

bzw. auf dem eine die Pflichtmitgliedschaft begründende Tätigkeit ausgeübt wird.

2. (2)Ist ein Unternehmer Pflichtmitglied mehrerer Tourismusverbände, so sind die Bemessungsgrundlagen für

jeden Tourismusverband getrennt zu ermitteln und die Beiträge getrennt vorzuschreiben.
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